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Geset= Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staagaten.

No. 27.

(Jo. 2064.) Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königlich Preußischen und Königlich

Sächsischen Regierung getroffene Uebereinkunft zur Besorderung der Rechts-
14. Oktoter ·

pflege. Vom mNn. dcemter 1839.

Zusen der Königlich Preußischen und der Königlich Sachsischen Regierung

ist zur Beförderung der Rechtspflege folgende Uebereinkunft gerroffen worden:

I. Allgemeine Bestimmungen.

Ark. I.

Die Gerichte der beiden kontrahirenden Staaten leisten einander unter
den nachstehenden Bestimmungen und Emschränkungen, sowohl in Civil= als
Straf-Rechts-Sachen diesenige Rechrshülfe, welche sie den Gerichten des In-
landes nach dessen Gesetzen und Gerichts-Verfassung nicht verweigern dürfen.

!1I. Besondere Bestimmungen.

1. Rücksichtlich der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechts-
Streitigkeiten.

Art. 2.

Die in Civilsachen in dem einen Staate ergangenen und nach dessen
Gesetzen vollstreckbaren richterlichen Erkenntnisse, Kontumazialbescheide und Agni-
btionsresolute oder Mandate sollen, wenn sie von einem nach diesem Dertrage
als kompetent anzuerkennenden Gerichte erlassen sind, auch in dem andern Staate
an dem dortigen Vermögen des Sachfälligen unweigerlich vollstreckt werden.

Dasselbe soll auch rücksichtlich der in Prozessen vor dem kompetenten Ge-
richt geschlossenen und nach den Gesetzen des legteren vollstreckbaren Vergleiche
Statt finden.

Wie weit Wechselerkenntnisse auch gegen die Person des Berurtheilten
in dem andern Staate volsstreckt werden können, ist im Arnkel 29. bestimmt.

Art. 3.

Ein von einem zuständigen Gericht gefälltes rechtskrdftiges Civilerkennt=
niß begründet vor den Gerichten des andern der komrahirenden Staaten die

Einrede der rechtskrftig entschiedenen Sache mit denseltben Wirkungen, als
(Jo. 2005.) Jahrgang 1839. F wenn
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wenn das Erkenntniß von einem Gerichte desjenigen Staates, in welchem die
Einrede geltend gemacht wird, gesprochen ware.

Art. 4.

Keinem Unterthan ist es erlaubt, sich durch freiwillige Prorogation einer
nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Pertrages nicht kompetenten Ge-
richtsbarkeit des andern Staates zu unterwerfen.

Keine Gerichtsbehörde ist befugt, der Requisition eines solchen gesetzwidrig
prorogirten Gerichts um Stellung des Beklagten oder Vollstreckung des Er-
kenntnisses Sratt zu geben, vielmehr wird jedes von einem solchen Gericht ge-
sprochene Erkenntnitz in dem andern Staate als ungültig betrachtet.

Art. 5.

Beide Staaten erkennen den Grundsatz an, daß der Klädger dem Ge-
richtsstande des Beklagten zu folgen habe; es wird daher das Urtheil dieser Ge-
richtssielle nicht nur, insofern dasselbe etwas gegen den Beklagten, sondern auch
insofern es etwas gegen den Kläger, z. B. rücksichtlich der Erstattung von Un-
kosten verfügt, in dem andern Staate als rechtsgültig anerkanm und vollzogen.

Art. 6.

Zu der Insinuation der von dem Gericht des einen Staates an einen

Unterthan des andern auf eine angestellte Widerklage erlassenen Dorladung, so
wie zu der ollstreckung des in einer solchen Widerklagsache abgefahten Er-
kenntnisses ist das requirirte Gericht nur unter den in seinem Lande in Ansehung
der Widerklage geltenden gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, wonach auch die
Bestimmung Art. 3. sich modißizirt.

Art. 7.

Die Provokationsklagen (ex lege dillamari oder ex lege si contendat)
werden erhoben vor demsenigen Gerichte, vor welches die rechtliche Ausführung
des Hauptanspruchs gehören würde; es wird daher die vor diesem Gerichte, be-
sonders im Fall des Ungehorsams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeie
des Provozirten als rechtsgültig und vollstreckbar anerkannt.

Art. 8.

Der persönliche Gerichtsstand, welcher entweder durch den Wohnsitz in
einem Staate oder bei denen, welche einen eigenen Wohnsitz noch nicht genom-
men haben, durch die Herkunft in dem Gerichtsstande der Eltern begründet ist,
wird von beiden Staaten in persönlichen Klagesachen dergestalt anerkannt, daß
die Unterthanen des einen Staates von den Unterthanen des andern Staates

in der Regel und in sofern nicht in nachstehend erwähnten Fällen spezielle Ge-
richtsstände konkurriren, nur vor ihrem resp. persönlichen Richter belangt wer-
den dürfen.

Art. 9.

Ob Jemand einen Wohnsitz in einem der komrahirenden Staaten habe,
wird nach den Gesctzen desselben beurtheilt.

Art. 10.

Wenn Jemand in beiden Staaten seinen Wohnsitz in landesgesetz-
lichem
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lichem Sinne genommen hat, hängt die Wahl des Gerichtsstandes von dem
Kldger ab. ·

Art.ll.

DerWohnsitzdesVaters,wenndieser-1ochamLebenist,begründet«-
gleich den ordentlichen Gerichtsstand der Kinder, welche sich noch in seiner Ge-
walt befinden, ohne Rucksicht auf den Ort, wo die Kinder geboren worden sind,
oder sich nur eine Zeit lang aufhalten.

Art. 12.

Ist der PBater verstorben, so verbleibt der Gerichtsstand, unter welchem
derselbe zur Zeit des Ablebens seinen Wohnsitz hatte, der ordentliche Gerichts-
stand der Kinder, so lange dieselben noch keinen eigenen ordentlichen Wohnsis
begründet haben.

Art. 13.

Hat das Kind zu Lebzeiten des Baters oder nach seinem Tode den
Wohnsitz desselben verlassen und innerhalb drei Jahre nach erlangter Volljah-
rigkeit oder aufgehobener vaterlicher Gewalt keinen eigenen festen Wohnsitz ge-
nommen, so verliert es, in den Preubischen Staaten, den Gerichtsstand des
Vaters und wird nach den Gesetzen seines jedesmaligen Aufenthalts beurtheilt.

Art. 14.

Ist der Bater unbekannt, oder das Kind nicht aus einer Ehe zur rech-

ten Hand erzeugt, sorichtet sich der Gerichtsstand eines solchen Kindes auf
gleiche Art nach dem gewöhnlichen Gerichtsstande der Mutter.

Art 15.

Die Bestellung der Personalvormundschaft für Unmündige oder ihnen
gleich zu achtende Personen gehört vor die Gerichte, wo der Pflegbefohlene sich
wesentlich aufhdlt. In Absicht der zu dem Vermögen der Pflegbefohlenen ge-

brigen Immobilien, welche unter der andern Landeshoheit liegen, steht der jen-
eitigen Gerichtsbehörde frei, wegen dieser besondere Vormünder zu bestellen oder

den auswärtigen Personalvormund ebenfalls zu bestätigen, welcher letztere jedoch
bei den auf das Grundstück sich beziehenden Geschaästen, die am Orte des gele-
genen Grundstücks geltenden gesetzlichen Vorschristen zu befolgen hat. Im er-
steren Falle sind die Gerichte der Hauprvormunoschaft gehalten, der Behäörde,
welche wegen der Grundstücke besondere Vormünder bestellt hat, aus den Akten
die nöthigen Nachrichten auf Erfordern mitzutheilen; auch haben die beiderseiti-
gen Gerichte wegen Verwendung der Einkünfte aus den Gütern, so weit solche
zum Unterhalte und der Erziehung oder dem sonstigen Fortkommen der Pflege-
befohlenen erforderlich sind, sich mit einander zu vernehmen, und in dessen Ver-
solg das Nöthige zu verabreichen.

Art. 16.

Diejenigen, welche in dem einen oder dem andern Staate, ohne einen
Wohnsttz daselbst zu haben, eine abgesonderte Handlung, Fabrik oder ein ande-
res dergleichen Etablissement besitzen, sollen wegen persönlicher Derbindlichkeiten,
welche sie in Ansehung solcher Etablissements eingegangen haben, sowohl vor
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den Gerichten des Landes, wo die Gewerbsanstalten sich befinden, als vor dem
Gerichtsstande des Wohnorts belangt werden können.

Art. 17.

Die Uebernahme einer Pachtung, verbunden mit dem perfönlichen Auf-
enthalte auf dem erpachteten Gute soll den Wohnsitz des Pächters im Staate
begründen.

Art. 18.

Ausnahmsweise können jedoch:
1) Studirende wegen der am Universitätsorte von ihnen gemachten Schul-

den oder anderer durch Verträge oder Handlungen daselbst für sie ent-
standenen Rechtsverbindlichkeiten,

2) alle im Dienste Anderer sichende Personen, so wie dergleichen Lehrlinge,
Gesellen, Handlungsdiener, Kunstgehilsen, Hand= und Fabrikarbeiter in
Injurien-, Alimenten= und Entschädigungsprozessen und in allen Rechts-
Streitigkeiten, welche aus ihren Dienst-, Erwerbs= und Kontrakt'sver-
hadlenissen entspringen, ingleichen im Königreich Sachsen wegen komra=
hirter Schulden,

so lange ihr Aufenthalt an dem Orte, wo sie studiren oder dienen, dauert, beie
den dortigen Gerichten belangt werden.

Bei verlangter Volsstreckung eines von dem Gericht des tempordren Auf-
enthaltsortes gesprochenen Erkennmsses durch die Behörde des ordemtlichen per-
sönlichen Wohnsitzes sind jedoch die nach den Gesetzen des letzteren Ortes be-
stehenden rechtlichen Werhalinisse desjenigen, gegen welchen das Erkenmtniß voll-
streckt werden soll, zu berücksichrigen.

Art. 19.

Bei entstehendem Kreditwesen wird der persönliche Gerichtsstand des
Schuldners auch als allgemeines Konkursgericht (Gantgericht) anerkannt; hat
Jemand nach Art. 9., 10. wegen des in beiden Staaten zugleich genommenen
VWohnsitzes einen mehrfachen persönlichen Gerichtsstand, so entscheidet für die
Kompetenz des allgemeinen Konkursgerichts die Prävention.

Der erbschaftliche Liquidationsprozeß wird im Fall eines mehrfachen Ge-
richtsstandes von dem Gerichte eingeleitel, bei welchem er von den Erben oder

dem Nachlaßkurator in Antrag gebracht wird.
Der Antrag auf Konkurseröffnung findct nach erfolgter Einleitung eines

erbschaftlichen Liquidationsprozesses nur bei dem Gerichte statt, bei welchem der
letztere bereits rechtshängig ist.

Art. 20.

Der hiernach in dem einen Scaate eröffnete Konkurs= oder Liquidations-
Prozeß erstreckt sich auch auf das in dem andern Staate befindliche Vermögen
des Gemeinschuldners, welches daher auf Verlangen des Konkursgerichts von
demjsenigen Gericht, wo das Vermögen sich beßndet, sichergestellt, inventirt, und
entweder in nalura oder nach vorgängiger Versilberung zur Konkursmasse aus-
geantwortet werden mup.

Hier-
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ierbei finden jedoch solgende Einschränkungen Statt:
1) Gehört zu dem auszuanrwortenden Vermögen eine dem Gemeinschuldner an-

gefallene Erbschaft, so kann das Konkursgericht nur die Ausantwortung des,
nach erfolgrer Befriedigung der Erbschaftsgldubiger, in so weit nach den
im Gerichrsstande der Erbschaft geltenden Gesetzen die Separation der
Erbmasse von der Konkursmasse noch zuldssig ist, so wie nach Berichti-
gung der sonst auf der Erbschaft ruhenden Lasten, verbleibenden Ueber-
restes der Konkursmasse fordern.

2) Ebenso können vor Ausantwortung des Vermögens an das allgemeine
Konkursgericht alle nach den Gesetzen desjenigen Staares, in welchem
das auszuamwortende Vermäögen sich befindet, zuldssigen Mindikations-,
Pfand-, Hopotheken oder sonstige, eine vorzügliche Befriedigung gewah=
renden Rechte an den zu diesem Vermögen gehörigen und in dem be-

treffenden Staate befindlichen Gegenständen, vor dessen Gerichten geltend
gemacht werden, und ist sodann aus deren Erlös die Befriedigung dieser
Gldubiger zu bewirken und nur der Ueberrest an die Konkursmasse ab-
zuliefern, auch der elwa unter ihnen oder mit dem Kuraror des allge-

meinen Konkurses oder erbschastlichen Liquidationsprozesses über die Ve-

* oder Priorität einer Forderung von denselben Gerichten zu ent-
eiden.

*3) Beslitzt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kure oder sonstiges Berg-
werkseigennhum, so wird, Behufs der Befriedigung der Berggldubiger,
aus demselben ein Spezialkonkurs bei dem betreffenden Berggericht ein-

eleitet und nur der verbleibende Ueberrest dieser Spezialmasse zur Haupr-

onkursmasse abgeliesert.
1) Ebenso kann, wenn der Gemeinschuldner Seeschiffe oder dergleichen

Schiffsparte besitzt, die vorgängige Befriedigung der Schiffsgldubiger
aus diesen Vermögensstücken nur bei dem betreffenden See= und Han-

delsgericht im Wege eines einzuleikenden Spezialkonkurses erfolgen.

Art. 21.

In so weit nicht etwa die in dem vorstehenden Artikel 20. bestimmten
Ausênahmen eintreten, sind alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem
allgemeinen Konkursgericht einzuklagen, auch die Rücksichts ihrer etwabei den
Gerichten des andern Staates bereits anhängigen Prozesse bei dem Konkurs-

gericht weiter zu verfolgen, es sei denn, daß letzteres Gericht deren Fortsetzung
und Entscheidung bei dem prozeßleitenden Gerichte ausdrücklich genehmigt oder

verlangt.

Auch diejenigen der im Art. 20. gedachten Realforderungen, welche von
den Gldubigern bei dem besonderen Gerichte nicht angezeigt, oder daselbst gar
nicht oder nicht vollständig bezahlt worden sind, können bei dem allgemeinen
Konkursgerichte noch geltend gemacht werden, so lange bei dem letztern nach den
Gesetzen desselben eine Anmeldung noch zulässig ist.

Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gesetzen des Orts, wo die
Sache belegen ist, beurtheilt und geordnet. «

(No. 20).) Hin-
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Hinsichtlich der Göülcigkeit persönlicher Ansprüche entscheiden, wenn es auf
die Rechtsfähigkeit eines der Betheiligten ankommt, die Gesetze des Staates,
dem er angehört; wenn es auf die Fo##m eines Rechtsgeschdftes ankommr, die
Gesetze des Staates, wo das Geschäft vorgenommen worden ist (Art. 33.); bei
allen andern als den vorangeführten Fällen die Gesetze des Seaates, wo die Forderung
enestanden ist. Ueber die Rangordnung persönlicher Ansprüche und deren Ver-
haltniß zu den dinglichen entscheiden die am Orte des Konkursgerichts gelten-
den Gesetze. Nirgends aber darf ein Unterschied zwischen in= und ausländischen
Gldubigern, rücksichtlich der Behandlung ihrer Rechte gemacht werden.

Art. 22.

Dinglicher Ge- Alle Realklagen desgleichen alle possessorischen Rechrsmittel, wie auch die
nichssfand., sogenannten actiones in rem scriptac, müssen, dasern sie eine unbewegliche

Sache betreffen, vor dem Gerichte in dessen Bezirk sich die Sache befindet, —
können aber, wenn der Gegenstand beweglich ist, auch vor dem persönlichen Ge-
richtsstande des Beklagten — erhoben werden, vorbehaltlich dessen, was auf den

Fall des Konkurses bestimmt ist.

Art. 23.

In dem Gerichtsstande der Sache können keine blos (rein) persönliche
Klagen angestellt werden.

Art. 24.

Eine Ausnahme von dieser Regel findet jedoch statt, wenn gegen den
Besitzer unbeweglicher Güter eine solche persönliche Klage angestellt wird, welche
aus dem Besitze des Grundstücks oder aus Handlungen sließt, die er in der

Eigenschaft als Gutsbesitzer vorgenommen hat. Wenn daher ein solcher
Grundbesitzer

1) die mit seinem Pächter oder Verwalter eingegangenen Perbindlichkeiten
zu ersüllen, oder

2) die zum besten des Grundstücks geleisteten orschüfse oder gelieferten
Materialien und Arbeiten zu vergüten sich weigert, oder wenn von den

auf dem Grundstück angestellten dienenden Personen Ansprüche wegen
des Lohns erhoben werden, oder

3) die Patrimonial-Gerichtsbarkeit oder ein ähnliches Besugniß mißbraucht,
oder

4) seine Nachbarn im Besitze stört;
5) sich eines auf das benachbarte Grundstück ihm zustehenden Rechts be-

rühmt, oder
6) wenn er das Grundstück ganz oder zum Theil verdußert und den Kon-

trakt nicht erfüllt, oder die schuldige Gewähr nicht leistet,
so muß derselbe in allen diesen Fallen bei dem Gerichtsstande der Sache Recht

sehmen, wenn sein Gegner ihn in seinem persenlichen Gerichtsstande nicht be-
angen will.

Art. 25.

Gerschtsstand Der Gerichtsstand einer Erbschaft ist da, wo der Erblasser zur geit sei-

der Erbschaft nes Ablebens seinen persönlichen Gerichtsstand hatte. 11
rt.
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(Art. 26.

In diesem Gerichtsstande können angebracht werden:
1) Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts und solche die auf Erfüllung

oder Aufhebung testamentarischer Verfügungen gerichtet sind;
2) Klagen zwischen Erben, welche die Theilung der Erbschaft oder die Ge-

währleistung der Erbtheile betreffen.
Doch kann dies (zu 1. und 2.) nur so lange geschehen, als in dem

sakuchtsssawe der Erbschaft der Nachlaß noch ganz oder theilweise vor-anden ist.

Endlich können
3) in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Erbschaftsgläubiger und Lega-

tarien angebracht werden, so lange sie nach den Landesgesetzen in dem
Gerichtsstande der Erbschaft angestellt werden dürfen.

In den zu 1. 2. und 3. angeführten Fällen bleibt es jedoch dem
Ermessen der Kläger überlassen, ob sie ihre Klage, statt in dem Gerichts-
stande der Erbschaft, in dem persfönlichen Gerichtsstande der Erben an-
stellen wollen.

Art. 27.

Ein Arrest kann in dem einen Staate unter den nach den Gesetzen dessel= Gerichtsstano“
ben vorgeschriebenen Bedingungen gegen den Bürger des andern Staates in des Arre#le.

dessen in dem Gerichtsbezirke des Arrestrichters befindlichen Vermögen angelegt
werden, und begründet zugleich den Gerichtsstand für die Hauptklage in soweit,
daß die Entscheidung des Arrestrichters rücksichtlich der Hauptsache nicht bloß an
dem in seinem Gerichtssprengel befindlichen und mit Arrest belegten, sondern an
allen in demselben Lande befindlichen Vermögensobjekten des Schuldners voll-
streckbar ist. Die Anlegung des Arrestes giebt jedoch dem Arrestklaäger kein Vor-
zugsrecht vor andern Gldubigern und verliert daher durch Konkurseröffnung über
das Vermögen des Schuldners seine rechtliche Wirkung.

Art. 28.

Der Gerichtsstand des Kontrakts, vor welchem eben sowohl auf Erfül= Gerichtsstand
lung, als auf Aufhebung des Kontrakts geklagt werden kann, findet nur dann des Kemtrakts

seine Anwendung, wenn der Kontrahent zur geit der Ladung in dem Gerichts-
Bezirk sich anwesend befindet, in welchem der Kontrakt geschlossen worden ist
oder in Erfüllung gehen soll.

Art. 29.

Die Klausel in einem Wechselbriefe oder eine Verschreibung nach Wech-
selrecht, wodurch sich der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Gerichts un-
terwirft, in dessen Bezirk er nach der PVerfallzeit anzutreffen ist, wird als gültig
anerkannt, und begründet die Zuständigkeit eines jeden Gerichts gegen den in

seinem Bezirk anzutreffenden Schuldner.
Aus dem ergangenen Erkenmtnisse soll selbst die Personalexekution gegen

den Schuldner bei den Gerichten des andern Staates vollstreckt werden.

(No. 2004.) Art
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Art. 30.

Bei dem Gerichtsstande, unter welchem Jemand fremdes Gut oder
Vermogen bewirthschaftet oder verwaltet hat, muß er auch auf die aus einer
solchen Administration angestellte Klage sich einlassen, so lange nicht die Admi-

— völlig beendigt und dem Verwalter über die abgelegte Rechmmg
uittirt ist.

Wenn daher ein aus der quittirten Rechnung verbliebener Ruckstand ge-
fordert oder eine ertheilte Quittung angefochten wird, so kann dieses nicht bei
dem vormaligen Gerichtsstande der gefuhrten Verwaltung geschehen.

Art. 31.

Jede Intervemion, die nicht eine besonders zu behandelnde Rechtssache
in einen schon anhängigen Prozeß einmischt, sie sey prinzipal oder accessorisch,
betresse den Kläger oder den Beklagten, sey nach vorgängiger Streicankündigung.
oder ohne dieselbe geschehen, begründet gegen den ausländischen Intervementen.

die Gerichtsbarkeit des Staates, in welchem der Hauptprozeß geführt wird.

Art. 32. " ,

Sobald vor irgend einem in den bisherigen Artikeln bestimmten Ge-

richtsstande eine Sache rechtsh#ngig geworden ist, so ist der Streit daselbst zu
beendigen, obne daß die Rechtsdängigkeit durch Veränderung des Wohnsitzes-
oder Aufenthalts des Beklagten gestört oder aufgehoben werden könnte.

Die Rechtshängigkeit einzelner Klagesachen wird durch die legale Insi-
nugtion der Ladung zur Einlassung auf die Klage für begründet erkannt.

2. Rücksichtlich der Gerichtsbarkeit in nicht streitigen
Rechtssachen.

Art. 33.

Alle Rechtsgeschäfte unter Lebenden und auf den Todesfall werden, was
die Gültigkeit derselben rücksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Gesetzen des.
Orts beurtheilt, wo sic eingegangen sind.

VWenn nach der PVerfassung des einen oder des andern Staates die
Gültigkeit einer Handlung allein von der Aufnahme vor einer bestimmten Be-

hörde in demselben abhängt, so hat es auch hierbei sein WVerbleiben.

Art. 34.

Verträge, welche die Begründung eines dinglichen Rechts auf unbe-
wegliche Sachen zum Zwecke haben, richten sich lediglich nach den Gesetzen des.
Orts, wo die Sachen liegen.

3. Rücksichtlich der Strafgerichtsbarkeil.

Art. 35.

· Verbrecher und andere Uebertreter von Strafgesetzen werden, soweit

nicht die nachfolgenden ArtikelAusnahme bestimmen, von dem Staate, dem sie
angehoren, nicht ausgeliefert, sondern daselbst wegen der in dem andern Staate

be-
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begangenen Verbrechen zur Untersuchung gezogen und bestraft. Daher findet
auch ein Kontumazialverfahren des andern Staates gegen sie nicht statt.

Bei der Konstatirung eines Forstfrevels, welcher von dem Angehorigen
eines Staates in dem Gebiete des andern verubt worden ist, soll den offiziellen

Angaben und Abschatzungen der kompetenten Forst- und Polizeibeamten des Orts
des begangenen Frevels dieselbe Beweiskraft, als den Angaden und Abschatzun-
gen inlandischer Offizianten von der erkennenden Behorde beigelegt werden,
wenn ein solcher Beamter auf die wahrheitsmaßige, treue und gewissenhafte An-
gabe seiner Wahrnehmung und Kenniniß entweder im Allgemeinen oder in dem
speziellen Falle eidlich verpflichtet worden ist, und weder einen Denunzianten-
Antheil, noch das Pfandgeld zu beziehen hat.

Uebrigens behadle es wegen der Verhütung und Bestrafung der Forst-
frevel in den Grenzwaldungen bei der bestehenden Uebereinkunft vom 12. Ok-
ltober 1835. sein Bewenden.

Art. 36.

Wenn ein Unterthan des einen Staates in dem Gebiete des andern

sich eines Vergebens oder Verbrechens schuldig gemacht hat und daselbst er-
grissen und zur Untersuchung gezogen worden ist, so wird, wenn der Verbrecher
gegen jurarorische Kaurion oder Handgelöbniß entlassen worden, und sich un sei-
nen Heimathsstaat zurückbegeben hat, von dem ordentlichen Richter desselben
das Erkenntniß des auslandischen Gerichts, nach vorgängiger Requtsition und
Mittheilung des Urtels sowohl an der Person als an den in dem Staatöge-

biete befindlichen Göcern des Verurtheilten vollzogen, vorausgesetzt, daß die
Handlung, wegen deren die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen
des requirirten Staates als ein Vergehen oder Verdrechen und nicht als cine

blos polizei= oder finanzgesetzliche Uebertretung erscheint, ingleichen unbeschadet
des dem requirirten Staate zuständigen Strafverwandlungs= oder Begnadigungs-
rechts. Ein Gleiches findet im Fall der Flucht eines Verbrechers nach der Ver-
urtheilung oder während der Strafsoerbüßung start

Hat sich aber der Derbrecher vor der Verurtheilung, der Untersuchung
durch die Flucht entzogen, soll es dem untersuchenden Gericht nur freistehen,
unter Mittheilung der Akten auf Fortsetzung der Untersochung und Bestrafung
des Verbrechers, so wie auf Einbringung der aufgelaufenen Unkosten aus dem
Vermsgen des Verbrechers anzutragen. In Fdllen, wo der Verbrecher nicht
vermögend ist, die Kosten der Strafvollstreckung zu kragen, hat das requirirende
Gericht solche, in Gemäßheit der Bestimmung des Art. 45. zu ersetzen.

Art. 37.

Hat der Unterthan des einen Staates Strasgesetze des andern Staatec Bedingt zu ge-

durch solche Handlung verletzt, welche in dem Staatc, dem er angebört, gar —— A
nicht verpôön sind, z. B. durch Uebertretung eigemh'imlicher Abgabengesetze, Po- a'
lizeivorschriften und dergleichen, und welche demnach auch von dicsem Staate
nicht bestraft werden können, so soll auf vorgängige Requssition zwar nicht
zwangsweise der Unterthan vor das Gericht des andern Staates gestellr, dem-

selben aber sich selbst zu stellen verstattet werden, damit er sich gegen die An-
(o. 2004.) Jahrgang 1839. Ggg schul-



schuldigungen vertheidigen und gegen das in solchem Falle zulassige Kontumazial-
Verfahren wahren könne.

och soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesetzes des einen Staa-
tes dem Unterthanen des andern Staates Waaren in Beschlag genommen wor-
den sind, die Verurtheilung, sen es im Wege des Koncumazialverfahrens oder
sonst insofern eintreten, als sie sich nur auf die in Beschlag genonmnenen Ge-
genstände beschränkt. In Ansehung der Kontravention gegen Zollgesetze bewen-
det es bei dem unter den resp. Veremsstaaten abgeschlossenen Zonkartell vom
11. Mai 1833.

Art. 38.
Der zuständige Strafeichter darf auch, so weit die Gesetze seines Landes

es gestatten, über die aus dem Verbrechen entsprungenen Privatansprüche mit
erkennen, wenn darauf von dem Beschddigten angetragen worden ist.

Art. 39.

Uuslleferung Unterthanen des einen Staates, welche wegen Verbrechen oder anderer
de Osfüchie= Uebertreungen ihr Materland verlassen und in den andern Saaat sich geflöchtet

haben, ohne daselbst zu Unterthanen ausgenommen worden zu seyn, werden nach
vorgängiger Requisition gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert.

Art. 40.

Mvslleferung Solche eines Perbrechens oder einer Uebertretung verdächtige Indivi-
derAusländer. duen, welche weder des einen noch des andern Staates Unterthanen sind, wer-

den, wenn sie Strafgesetze des einen der beiden Staaten verletzt zu haben be-

schuldigt sind, demsenigen, in welchem die Uebertretung verübt wurde, auf vor-
gängige Requisition gegen Erstattung der Kosten au#gellefert; es bleibt jedoch
dem requirirten Staate überlassen, ob er dem Auslieferungsantrage Folge geben
wolle, bevor er die Regierung des dritten Staates, welchem der Verbrecher
angehört, von dem Antrage in Kenntniß gesetzt und deren Erkldrung erhalken
habe, ob sie den Angeschuldigten zur eigenen Bestrafung reklamiren wolle.

Art. 41.

Berbiolichten. In denselben Fällen, wo der eine Stagt berechtigt ist, die Auskieferung
r unken eines Beschuldigten zu fordern, ist er auch verbunden, die ihm von dem andern

rung. kaate angebotene Auslieserung anzunehmen.

Art. 42.

In Kriminalsälcen, wo die perfönliche Gegenwart der Zeugen an dem
Orte der Untersuchung nothwendig ist, soll die Seellung der Unterthanen des
einen Staates vor das Untersuchungsgericht des andern zur Ablegung des Zeug-
nisses zur Konfrontation oder Rekognition gegen vollständige Vergütung der
Reisekosten und des Versäumnisses nie verweigert werden.

Art. 43.

Da nunmehr die Fälle genau bestimmt sind, in welchen die Auslieferung
der Angeschuldigten oder Gesiellung der Zeugen gegenseitig nicht verweigert wer-

den sollen, so hat im einzelnen Falle die Behörde, welcher sie obliegt, die bie
ub-
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ötztichen Reversalien über gegenseitige gleiche Recheswillfährigkeit nicht weiter zu
verlangen.

In Ansehung der vorgängigen Anzeige der requirirten Gerichte an die
vorgesetzten Behörden, bewendet es bei den in beiden S##aten deshalb getroffe-
nen Anordnungen.

Ul. Bestimmungen rücksichtlich der Kosten in Civil= und
Kriminalsachen.

Art. 44.

Gerichtliche und außergerichtliche Prozeß= und Untersuchungskosten, welche
von dem kompetenten Gericht des einen Staars nach den dort geltenden Vor-

chriften festgesetzt und ausdrücklich für beitreibungsfähig erklärt worden sind,
ollen auf Verlangen dieses Gerichts auch in dem andern Scaate von dem da-
elbst sich aushaltenden Schuldner ohne Weiteres exekurivisch eingezogen werden.

Die den gerichtlichen Anwälten an ihre Mandanten zustehenden Forderungen an
Gebühren und Auslagen können indeß in Preußen gegen die dort wohnenden
Mandanten nur im Wege des Mandatsprozesses nach §. 1. der Verordnung
vom 1. Juni 1833. geltend und beitreibungsfähig gemacht werden; es ist jedoch
auf die Requisition des Schsischen Prozeßgerichts das gesetzliche Verfahren von
dem kompetenten Gericht einzuleiten, und dem auswärtigen Rechtsanwalte Be-

Eister kostenfreien Betreibung der Gache ein Assistent von Amts wegen zubestellen.

Art. 45.

In allen Civil= und Kriminalrechtssachen, in welchen die Bezahlung der
Unkosten dazu unvermögenden Personen obliegt, haben die Behörden des einen
Seaates die Requisitionen der Behörden des andern sportel= und stempeiftei zu
expediren und nur den unumganglich nothigen banren Verlag an Kopialien,
Porto, Botenlöhnen, Gebühren der Zeugen und Sachverständigen, Verpflegungs-
und Transportkosten zu liquidiren.

Art. 46.

Den vor einem auswärtigen Gerichte abzuhèrenden Zeugen und andern
Personen sollen die Ze und Zehrungskosten, nebst der wegen ihrer Versaum-
niß ihnen gebuhrenden Vergütung, nach der von dem requirirten Gerichte ge-
schehenen Verzeichnung bei erfolgter wirklicher Sistirung von dem requirirenden
Gerichte sofort verabrsicht werden.

Art. 47.

Zu Entscheidung der Frage, ob die Person, welcher die Bezahlung der
Unkosten in Civil- und Kriminalsachen obliegt, binreichendes Vermögen dazu be-
sige, soll nur das Zeugniß derjenigen Gerichtsstelle erfordert werden, unter wel-
cher diese Person ihre wesentliche Wohnung hat.

Sollte dieselbe ihre wesentliche Wohnung in einem dricten Staate haben
und die Beitreibung der Kosten dort mit Schwierigkeiten verbunden seyn, so
wird es angesehen, als ob sie kein hinreichendes eigenes Vermögen besitze. Ist
in Kriminalfällen ein Angeschuldigter zwar vermögend, die Kosten zu entrichten,
o. 2064.) jedoch
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jedoch in dem gesprochenen Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt worden, so ist die-
ser Fall dem des Unvermogens ebenfalls gleich zu setzen.

Art. 48.

Sämmtliche vorstehende Bestimmungen gelten nicht in Beziehung auf die
Käniglich Preußischen Rheinprovinzen. Auch stehen die Bestimmungen des ge-

enwärtigen Vertrages mit der Beurtheilung der politischen Heimath in keiner
erbindung.

Art. 49.

Die Dauer dieser Uebereinkunft wird auf Zwölf Jahre, vom 1. Dezem-
ber d. J. an gerechnet, festgesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe keine
Aufkündigung von der einen oder andern Seite, so ist sie stillschweigend als auf

noch zwölf Jahre weiker verläugert anzusehen.
Hierüber ist Königlich Preußischer Seits gegenwärtige Ministerial-Er-

kldrung ausgesertigt und solche mit dem Königlichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 14. Oktober 1839.

(L. S.)

Koniglich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Weene Erkl#4rung wird, nachdem solche gegen eine übereinstimmende Er-

kldrung des Königlich Sächsischen Ministeriums vom 30. v. M. ausgewechselt
worden, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 11. Dezember 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.
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